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ITAD fordert mehr Technologieoffenheit bei Änderung der 

Abwasserverordnung 
Nationalen Alleingang stoppen, um technischen Ausbau von 

Bestandsanlagen und Innovationen zu fördern  

 

• ITAD nimmt Bezug auf Anhang 33 der AbwV 

• Bisherige Vorgabe der Abwasserfreiheit muss vor dem Hintergrund 

von Technologieoffenheit, Ressourceneffizienz und Klimaschutz 

grundsätzlich neu bewertet werden 

 

Die Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in 

Deutschland e.V. (ITAD) fordert im Zuge der geplanten Änderung der 

Abwasserverordnung (AbwV) eine grundlegende Überprüfung der bislang geltenden 

Abwasserfreiheit der Abgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen.  

Hintergrund für die aktuellen Anmerkungen ist der vorliegende Referentenentwurf 

einer Verordnung zur Änderung der Abwasserverordnung und zur Änderung der 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Dieser sieht vor, die bisherige 

Vorgabe eines abwasserfreien Betriebs der Abgasreinigung von 

Abfallverbrennungsanlagen punktuell klarzustellen.  

Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die Energieeffizienz und dem 

Klimaschutz müssen auch die Rahmenbedingungen bei der Abwassereinleitung 

technisch angepasst werden. ITAD sieht ein großes Potenzial, zusätzliche Abwärme 

durch die Kondensation von Rauchgasen zu nutzen. Hier wird das Wasser im 

Rauchgas kondensiert, Energie wird zurückgewonnen und das überschüssige 

Abwasser muss in die Kanalisation eingeleitet werden. 

Um CO2 aus dem Rauchgas bei thermischen Abfallbehandlungsanlagen (TAB) zu 

entfernen, bedarf es komplexer Verfahrenstechnik, wie beispielsweise der 

Aminwäsche. Bei diesem Verfahren entstehen ebenfalls große Wassermengen, die 

auch in die Kanalisation eingeleitet werden müssen. 

Aber auch die Umsetzung von Verfahren zur Metallrückgewinnung aus den festen 

Rauchgasreinigungsrückständen mittels Flugaschenwäsche werden durch die 

aktuellen Vorgaben erschwert. Nach Einschätzung von ITAD würden flexiblere 

Regelungen den technischen Ausbau bestehender Anlagen erleichtern und 

Innovationen fördern. 

Der Branchenverband fordert daher mit Bezug zu Anhang 33 der AbwV, der aktuell 

die Abwasserfreiheit der Abgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen fordert, 

die bisherige Vorgabe vor dem Hintergrund von Technologieoffenheit, 

Ressourceneffizienz und Klimaschutz grundsätzlich neu zu bewerten.  

Zugleich weist ITAD darauf hin, dass Deutschland mit dem generellen Gebot des 

abwasserfreien Betriebs der Abgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen bereits 

heute einen Sonderweg geht. Die Anforderungen an deutsche Anlagen liegen damit 

bereits heute teils deutlich über dem Niveau in anderen europäischen Ländern. Nach 

Auffassung von ITAD geht jedoch auch der aktuelle Entwurf über die europäischen 

https://www.bundesumweltministerium.de/gesetz/referentenentwurf-einer-verordnung-zur-aenderung-der-abwasserverordnung-und-zur-aenderung-der-bundes-bodenschutz-und-altlastenverordnung
https://www.bundesumweltministerium.de/gesetz/referentenentwurf-einer-verordnung-zur-aenderung-der-abwasserverordnung-und-zur-aenderung-der-bundes-bodenschutz-und-altlastenverordnung
https://www.bundesumweltministerium.de/gesetz/referentenentwurf-einer-verordnung-zur-aenderung-der-abwasserverordnung-und-zur-aenderung-der-bundes-bodenschutz-und-altlastenverordnung
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Vorgaben hinaus, wie sie in den BVT-Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung 

festgelegt sind. 

ITAD spricht sich deshalb dafür aus, die Novelle nicht nur für punktuelle 

Klarstellungen zu nutzen, sondern mit größerem Weitblick weitere potenzielle 

Technologiebarrieren abzubauen. Zudem sollten Fragen der Abwassermenge und -

qualität stärker im Austausch zwischen Anlagenbetreibern und örtlichen 

Kläranlagenbetreibern geregelt werden können, statt hierfür einen starren, 

einheitlichen Rahmen vorzugeben. 

Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Änderungen an Anhang 27 finden sich in der 

gemeinsamen Stellungnahme von ITAD und IGAM. 

 

 

Die ausführliche Stellungnahme finden Sie hier. 

Das beigefügte Bildmaterial ist unter der Quellenangabe „ITAD e.V.“ frei 

verwendbar. 

 

 

Hintergrundinformationen: 

ITAD e.V. ist die Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in 

Deutschland. Über 90 Thermische Abfallbehandlungsanlagen (TAB) mit rund 95 % der 

bundesdeutschen Behandlungskapazität sind Mitglied. Sie verwerten mit über 7.500 

Mitarbeitenden jährlich 25,9 Mio. Tonnen Abfälle, überwiegend aus Haushalten, 

Umweltschutzmaßnahmen und Gewerbe. Damit gewährleisten sie maßgeblich die 

Entsorgungssicherheit für Bürger und Unternehmen im Rahmen der Daseinsvorsorge. 

Durch die Nutzung der dabei entstehenden Abwärme wird Strom (mehr als 10 Mio. MWh) 

sowie Prozessdampf und Fernwärme (mehr als 26 Mio. MWh) produziert, sodass fossile 

Energieträger substituiert werden. Mit der Verwertung der Metalle aus den 

Verbrennungsrückständen wird somit ein relevanter Netto-Beitrag aus den TAB zum 

Klimaschutz mit mehreren Mio. Tonnen CO2 geleistet. 

 

Interessenvertretung: 

ITAD ist registrierte Interessenvertreterin und wird im Lobbyregister des Bundes unter 

der Registernummer: R000996 geführt. ITAD betreibt Interessenvertretung auf der 

Grundlage des „Verhaltenskodex für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im 

Rahmen des Lobbyregistergesetzes“. 

 

 

 

 

https://www.lobbyregister.bundestag.de/media/cd/72/714923/Stellungnahme-Gutachten-SG2603300106.pdf
https://www.itad.de/ueber-uns/stellungnahmen/2026_03_31_itad-stellungnahme_anhang33-abwv.pdf
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